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An das 

Bundeskanzleramt 

V 8 - Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 

1010 Wien 

 

 

Wien, am 31. März 2017 

 

 

GZ: BKA-600.883/0003-V/8/2017 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesvergabegesetz 2017 erlassen wird und 
das Bundesvergabegesetz 2017 sowie das Bundesvergabegesetz Verteidigung und 
Sicherheit 2012 geändert werden (Vergaberechtsreformgesetz 2017) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die VertreterInnen des sozialen Dienstleistungssektors bedanken sich für die Gelegenheit 
eine Stellungnahme zum Entwurf des Vergaberechtsreformgesetzes 2017 abzugeben und 
erlauben sich fristgerecht nachstehende Ausführungen zu übermitteln: 

 

Allgemeine Bemerkungen 

 

Bevor wir auf die einzelnen Bestimmungen dieses Gesetzesentwurfs eingehen, möchten wir 
einige grundsätzliche Überlegungen voranstellen, die uns bei der Beurteilung dieses 
Gesetzesvorhabens leiten.  

 

1. Soziale Dienstleistungen sind wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
verdienen daher eine besondere Aufmerksamkeit 

Soziale Dienstleistungen dienen einerseits dem Wohl der im Einzelfall betroffenen Menschen 
und stärken indem sie in Bedarfslagen helfend eingreifen, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und Wohlstand. Sie tragen in Zeiten sozialer Spannungen, demografischer 
Herausforderungen und sich verschärfender Verteilungskämpfe wesentlich zur Stabilität 
unseres Gesellschaftssystems bei. Sie verdienen daher eine wohlwollende 
Betrachtungsweise, wie sie auch in der EU-Richtlinie zum Ausdruck kommt. 
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2. Soziale Dienstleistungen entziehen sich einer rein marktwirtschaftlichen 
Betrachtung 

Soziale Dienstleistungen richten sich keineswegs ausschließlich, aber doch 
schwerpunktmäßig an jene Menschen die zu den sozial schwächeren in einer Gesellschaft 
zählen. Sie sind vielfach dadurch gekennzeichnet, dass ihre Inanspruchnahme ohne 
öffentliche Unterstützung für die Betroffenen nicht leistbar wäre und sie auch dann und dort 
verfügbar sein müssen, wo ein rein ökonomisches Kalkül ihre Erbringung - zumindest aus 
Sicht eines Marktteilnehmers - in Frage stellen würde.  

 

3. Soziale Dienstleistungen sind ebenso vielfältig wie die geforderten Qualitäten  

Soziale Dienstleistungen zeichnen sich durch eine große Vielfalt für jeweils unterschiedliche 
Zielgruppen aus. Die Palette erstreckt sich von der Kinder- und Jugendhilfe über die 
Behindertenarbeit bis hin zur psychosozialen Arbeit, Gesundheits- und Sozialdiensten und 
arbeitsmarktpolitischen Dienstleistungen. Die Betreuung von Familien, von Personen mit 
Migrationshintergrund und AsylwerberInnen zählen ebenso zu ihren Aufgaben wie etwa die 
Arbeit mit obdachlosen, überschuldeten, haftentlassenen, suchterkrankten, chronisch 
erkrankten oder pflegebedürftigen Personen. Die Frage, welche Qualitäten für die einzelne 
Dienstleistung entscheidend sind, ist von Bereich zu Bereich, von Zielsetzung zu Zielsetzung, 
von Zielgruppe zu Zielgruppe unterschiedlich zu beurteilen. Ein schematisiertes Konzept wie 
ein Vergabegesetz kann unmöglich diesen Unterschieden im Detail Rechnung tragen. 

 

4. Transparente Vergabeprozesse nach nachvollziehbaren Kriterien sind durchaus auch 
im Interesse der Anbieter sozialer Dienstleistungen und ihrer NutzerInnen 

Soziale Dienstleister bemühen sich in immer stärkerem Maß um Kooperation stehen in 
zahlreichen Fällen aber auch zueinander in einem Wettbewerbsverhältnis. Dabei geht es -im 
Gegensatz zum Profit-Bereich- zwar nicht um Gewinnabsicht aber doch um die 
Verwirklichung ideeller Ziele oder um unterschiedliche Konzepte über die Erbringung von 
Dienstleistungen. Ein fairer Wettbewerb unter vernünftigen Rahmenbedingungen, der auch 
den NutzerInnen Wahlmöglichkeiten bietet, ist - in einer Gesamtbetrachtung - durchaus im 
Sinne der sozialen Dienstleistungsorganisationen. Das Vergaberecht ist dafür nur ein 
mögliches Instrument, Förderverträge, Normkostensätze oder Subjektförderung können im 
jeweiligen Einzelfall besser geeignet sein. 

 

5. Der hohe Aufwand bei Vergabeprozessen benachteiligt bestimmte Anbieter und 
kann bewährte soziale Netzwerke gefährden 

Das Vergaberecht bringt sowohl für Ausschreiber als auch Auftragnehmer einen sehr hohen 
bürokratischen Aufwand mit sich, der auch für größere Organisationen oft nur sehr schwer 
zu stemmen ist. Gerade der Sozialbereich zeichnet sich aber durch eine Mischung von 
großen und kleinen, oft sehr lokal konzentrierten Organisationsformen aus. Diese Mischung 
schafft auch eine Vernetzung mit freiwilligem und ehrenamtlichem Engagement, die für 
unser Sozialwesen nicht nur kennzeichnend sondern auch notwendig ist. Das Vergaberecht 
birgt bei nicht-sorgsamer Anwendung die Gefahr, solche Strukturen zu gefährden. 
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6. Soziale Dienstleister sind nicht nur Auftragnehmer sondern auch 
Entwicklungspartner bei der Lösung sozialer Herausforderungen 

Soziale Dienstleister treten meist nicht erst im Rahmen der Vergabe einer definierten 
Dienstleistung auf den Plan. Viele Angebote werden von AnbieterInnen entwickeln und an 
die öffentlichen Hand herangetragen, oftmals werden Problemstellungen gemeinsam mit 
dieser analysiert, wird gemeinsam nach Lösungen gesucht, werden diese entwickelt und 
weiterentwickelt. Dies ist nur in einem dauerhaften Partnerschaftsverhältnis möglich und 
mit dem Vergaberecht schwer abbildbar. 

 

7. Das Vergaberecht darf nicht dazu führen, lukrative Bereiche zu privatisieren und 
ökonomisch unattraktive Bereiche zu sozialisieren 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Vergaberecht zeigen, dass sich für lukrative Aufträge 
genügend gewinnorientierte Unternehmen finden, um die Gewinne abzuschöpfen. Für die 
Erbringung von Dienstleistungen, die keine Gewinne abwerfen, werden mangels Bewerbung 
von gewinnorientierten Unternehmen gemeinnützige Organisationen beauftragt. Wir halten 
es im gesamtgesellschaftlichen Interesse für klüger, dass staatliche Gelder nicht als Gewinne 
abgeschöpft, sondern wieder für die Lösung sozialer Probleme reinvestiert werden. 

 

8. Das Vergaberecht ist nur ein Weg, alternative Formen der Finanzierung von sozialen 
Dienstleistungen können geeignetere Instrumente sein 

Aus all den angeführten Gründen betrachten wir das Thema Vergaberecht durchaus 
ambivalent und sehen durchaus die Gefahr dass dadurch bewährte Systeme, Netzwerke und 
Kooperationen gefährdet werden. Daher sind innerstaatlich gut funktionierende Systeme 
alternativer Finanzierungsformen (zB Förderverträge) auf alle Fälle beizubehalten! Eine 
Klarstellung im BVergG, dass neben dem Vergabeverfahren auch weiterhin andere 
Finanzierungsformen zulässig sind, erscheint daher unumgänglich. 

 

2014 hat die EU zwei neue Vergaberichtlinien RL 2014/23/EU und RL 2014/24/EU erlassen. 
Die Zielsetzung dieser Richtlinien ist grundsätzlich die Ausweitung des Vergaberegimes – 
auch für den sozialen Dienstleistungsbereich. Allerdings anerkennt die EU die Sonderstellung 
sozialer Dienstleistungen und räumt den Mitgliedstaaten hier breiten Gestaltungsspielraum 
ein. Zwar übernimmt der Gesetzgeber die eingeräumten Gestaltungsspielräume 
weitgehendst, allerdings werden diese Aspekte nicht ganz konsequent umgesetzt. So wurde 
zwar eine Möglichkeit geschaffen, Qualitätsaspekte zu berücksichtigen, das Bestbieterprinzip 
wurde aber gerade für soziale Dienstleistungen nicht zwingend normiert. Dabei bleibt auch 
die Frage offen, wie ausschreibende Stellen Qualitätskriterien überhaupt anwenden sollen. 
Die Erläuterungen zu den sozialen Dienstleistungen sind äußerst knapp ausgefallen (nicht 
einmal eine Seite!), es stellen sich aber weitere - nicht in den Erläuterungen angesprochene 
Auslegungsfragen - weshalb wir dafür plädieren, diese in die Erläuterungen aufzunehmen.  
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Inhaltlich dürfen wir wie folgt ausführen: 

 

Zu § 1 - Regelungsgegenstand: 

Alternative Organisations- und Finanzierungsformen spielen in der Beauftragung sozialer 
Dienstleistungen eine bedeutende Rolle und sind auch laut Erwägungsgründe 4ff und 114 
der RL 2014/24/EU weiterhin zulässig.  

Die VertreterInnen des sozialen Dienstleistungssektors begrüßen die zur Verfügung 
stehenden Spielräume. Diese sind ein geeignetes Mittel, um die Besonderheiten der 
österreichischen sozialen Dienstleistungslandschaft und die Strukturen im Sinne der 
LeistungsbezieherInnen zu erhalten. Entsprechend sollte in die Erläuterungen zu den §§ 151 
und 152 (Vergabe von besonderen Dienstleistungsaufträgen) ein derartiger Hinweis 
aufgenommen werden. Insbesondere sollte auf bewährte Systeme der Finanzierung durch 
verschiedene Instrumente der Förderung hingewiesen werden. Explizit sollen dabei 
Förderverträge als angemessenes Mittel zur Organisation sozialer Dienste angeführt werden. 
Auch ist darauf hinzuweisen, dass zweckgebundene Subjektbeihilfen in aller Regel nicht dem 
Vergaberecht unterliegen. 

Formulierungsvorschlag: 

Erläuterungen zu § 1: 

Alternative Formen der Organisation und Finanzierung von sozialen Dienstleistungen (wie 
zum Beispiel mittels Förderverträgen) fallen nicht unter den Anwendungsbereich des 
Bundesvergabegesetzes. Diese sind weiterhin in der bisherigen Form zulässig (vgl EG 4ff und 
114 RL 2014/24/EU). 

 

Zum 4. Hauptstück, 1. Abschnitt – Vergabe von besonderen Dienstleistungsaufträgen 

Zu § 151 – Besondere Dienstleistungsaufträge: 

Grundsätzlich begrüßen wir die Übernahme der Art 74 bis 77 EU-RL in das österreichische 
Vergabegesetz als eigenen Abschnitt.  

 

Zu den einzelnen Absätzen erlauben wir uns aber folgende Anmerkungen: 

Zu § 151 Abs 1:  

In § 151 Abs 1 ist zu ergänzen, dass auch die Bestimmungen der § 20 Abs 5 bis 8 und § 107 
anzuwenden sind. 

 

Zu § 151 Abs 2  

Art 76 Abs. 2 EU-RL sieht vor, dass die Auswahl der DienstleisterInnen auf der Grundlage des 
Angebots mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis unter Berücksichtigung von Qualitäts- 
und Nachhaltigkeitskriterien für soziale Dienstleistungen getroffen werden kann. Dies ist 
auch praktisch erforderlich, um den spezifischen Bedürfnissen der NutzerInnengruppen 
einschließlich benachteiligter und schutzbedürftiger Gruppen Rechnung zu tragen, die 
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Einbeziehung und Ermächtigung der Nutzer/innen sicherzustellen sowie Aspekte der 
Innovation zu gewährleisten. 

Gemäß § 151 Abs 2 können bei der Vergabe die in der EU-RL aufgezählten Grundsätze 
berücksichtigt werden. Sorge besteht dahingehend, dass eine „Kann-Bestimmung“ dazu 
führt, dass die öffentlichen Auftraggeber/innen diese Grundsätze nicht anwenden. 

Aus diesem Grund ist es unseres Erachtens unerlässlich, die Anwendung dieser Grundsätze 
sowie das Bestbieterprinzip auch für soziale Dienstleistungen verpflichtend zu 
implementieren.  

Formulierungsvorschlag: 

Zu § 151 Abs 2: 

Der öffentliche Auftraggeber kann hat bei der Vergabe die Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Leistbarkeit und Verfügbarkeit der Dienstleistungen bzw. den Umfang des 
Leistungsangebotes zu berücksichtigen. Ebenso kann hat er bei der Vergabe den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener Nutzerkategorien einschließlich benachteiligter und 
schutzbedürftiger Gruppen Rechnung zu tragen. Weiters kann er der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer der Dienstleistungen und dem Aspekt der Innovation Rechnung 
tragen. 

 

Zu § 151 Abs 5: 

In den Erwägungsgründen der EU-RL wird darauf hingewiesen, dass Soziale Dienstleistungen 
lediglich eine begrenzte grenzüberschreitende Dimension aufweisen und daher lediglich die 
Grundprinzipien der Transparenz sowie der Gleichbehandlung einzuhalten sind (vgl EG 114). 
Aus diesem Grund befürworten wir die Möglichkeit, soziale Dienstleistungen im Wege einer 
Direktvergabe zu vergeben. § 151 Abs 5 sieht vor, dass eine Direktvergabe bis zu einem 
geschätzten Auftragswert von € 100.000,-, eine Direktvergabe mit vorheriger 
Bekanntmachung bis zu € 150.000,- zulässig ist. Allerdings erscheint es uns nicht 
nachvollziehbar, warum die Differenz der Schwellenwerte bei einer Direktvergabe mit 
vorheriger Bekanntmachung und einer Direktvergabe ohne Bekanntmachung lediglich € 
50.000,- beträgt. Vor allem weil durch die vorherige Bekanntmachung die europarechtlich 
geforderten Grundsätze der Transparenz sowie der Gleichbehandlung eingehalten werden. 
Da bei einer vorherigen Bekanntmachung der Administrationsaufwand um einiges höher ist, 
als bei einer Direktvergabe ohne Bekanntmachung, plädieren wir dafür, den Schwellenwert 
für eine Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung auf € 350.000,- festzulegen. 

Formulierungsvorschlag: 

Zu § 151 Abs 5: 

Besondere Dienstleistungsaufträge können im Wege einer Direktvergabe gemäß § 46 bis zu 
einem geschätzten Auftragswert von 100.000 Euro und im Wege einer Direktvergabe mit 
vorheriger Bekanntmachung gemäß § 47 bis zu einem geschätzten Auftragswert von 150.000 
350.000 Euro vergeben werden. 
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Zu § 152 – Partizipatorischen Organisationen vorbehaltene Dienstleistungsaufträge: 

Der Begriff „Partizipatorische Organisationen“ ist eine Wortschöpfung, die sich weder in der 
österreichischen Fachliteratur noch in der Praxis wiederfindet. Wir vermuten zwar, dass es 
ein ähnliches Verständnis zwischen den AutorInnen des Gesetzesentwurfs und uns darüber 
gibt, welche Organisationen im Kern gemeint sind, weder der Gesetzestext noch die 
Erläuterungen des Begutachtungsentwurfes enthalten aber eine Definition der 
„partizipatorischen Organisationen“. Vorgeschlagen wird daher, den Begriff 
„partizipatorische Organisationen“ durch den gängigen Begriff „gemeinnützige 
Organisationen“ zu ersetzen oder den Begriff „partizipatorische Organisationen“ in den 
Erläuterungen näher zu beschreiben. Wünschenswert wäre eine demonstrative Aufzählung, 
welche Organisationsformen im österreichischen Kontext unter den Begriff 
„partizipatorische Organisationen“ subsumiert werden können. 

Folgende Formulierung würde sich für die Erläuterungen in diesem Zusammenhang 
anbieten:  

Erläuterungen zu § 152: 

Partizipatorische Organisationen in Österreich inkludieren beispielsweise gemeinnützige 
Organisationen wie etwa gGmbH, Vereine, Genossenschaften und ähnliche 
Organisationsformen. 

 

Auch § 152 Abs. 2 Zi. 3 ist sehr unklar formuliert und kann so gelesen werden, dass dadurch 
ein sehr großer Auslegungsspielraum eröffnet wird. Auch hier wäre zu überlegen, in 
Österreich gebräuchliche Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Vereine, Genossenschaften oder 
ArbeitnehmerInnenvertretung zu verwenden. 

 

Zu § 152 Abs 4: 

Nach Auskunft des Bundeskanzleramtes sind Mehrfachbeauftragungen auch bei Anwendung 
des § 152 BVergG zulässig. Dabei wurde bestätigt, dass dieselbe gemeinnützige Organisation 
vom selben Auftraggeber mit derselben Dienstleistung beauftragt werden kann, wenn in den 
letzten drei Jahren kein Auftrag erhalten wurde. Wir gehen davon aus, dass dies bedeutet, 
dass der „Folgevertrag“ erst 3 Jahre nach Abschluss des letzten Vertrages beginnen darf und 
damit auch eine Wiederbeauftragung nach dem im §152 skizzierten Vergabemodus zulässig 
sind. 

Wir fordernd daher diesbezüglich, dass zumindest in den Erläuterungen klargestellt wird, 
dass sich die 3-Jahres-Frist auf den Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages bezieht. Ist diese 
vor mehr als 3 Jahren erfolgt, wäre auch eine Beauftragung desselben Auftragnehmers 
zulässig. 

 

Zu § 20 Abs 6 – Grundsätze des Vergabeverfahrens: 

Gemäß § 20 Abs 6 kann im Vergabeverfahren auf soziale Aspekte Bedacht genommen 
werden. Eine vergleichbare Bestimmung bestand bereits bisher in § 19 BVergG 2006, 
allerdings erwies sich diese als sehr zahnlos und wird größtenteils nicht angewendet. Nach § 
20 Abs 5 ist auf die Umweltgerechtheit der Leistung zwingend Bedacht zu nehmen, 
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demgegenüber ist Abs 6 aber als „Kann-Bestimmung“ formuliert. Aus diesem Grund fordern 
wir, auch die Beachtung sozialer Aspekte zwingend vorzuschreiben. 

Formulierungsvorschlag: 

Zu § 20 Abs 6: 

Im Vergabeverfahren ist auf soziale und Gleichstellungsaspekte Bedacht zu nehmen. Im 
Vergabeverfahren Dabei kann auf die Beschäftigung von am Arbeitsmarkt benachteiligten 
ArbeitnehmerInnen wie zum Beispiel von Frauen, von Personen im Ausbildungsverhältnis, 
von Langzeitarbeitslosen, von Menschen mit Behinderung und älteren Arbeitnehmern sowie 
auf Maßnahmen zur Umsetzung sonstiger sozialpolitischer Belange Bedacht genommen 
werden. Dies kann insbesondere durch die Berücksichtigung derartiger Aspekte bei der 
Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die 
Festlegung konkreter Zuschlagskriterien oder durch die Festlegung von Bedingungen im 
Leistungsvertrag erfolgen. 

 

Zu § 91 Abs 5 und 6 – Inhalt der Ausschreibungsunterlagen: 

Grundsätzlich begrüßen wir die Regelung des § 91 Abs 6, wonach qualitätsbezogene Aspekte 
in allen Phasen des Vergabeverfahrens berücksichtigt werden können. Unklar bleibt jedoch, 
ob auch für soziale Dienstleistungen das Bestbieterprinzip zwingend anzuwenden ist. Daher 
erscheint uns die Regelung nicht ausreichend, aus diesem Grund fordern wir Folgendes: 

Gemäß § 91 Abs 4 ist in den Ausschreibungsunterlagen anzugeben, ob der Zuschlag dem 
technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot oder dem Angebot mit dem niedrigsten 
Preis erteilt werden soll. Wobei der niedrigste Preis nur dann ausschlaggebend sein darf, 
wenn der Qualitätsstandard der Leistung durch den öffentlichen Auftraggeber in 
technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht klar und eindeutig definiert ist.  

Unserer Ansicht nach kann der Qualitätsstandard einer sozialen Dienstleistung nicht klar und 
eindeutig definiert werden und ist daher immer der Zuschlag dem technisch und 
wirtschaftlich günstigsten Angebot zu erteilen. Dies geht aber aus der Bestimmung nicht 
eindeutig hervor! 

Nach § 91 Abs 5 ist bei einigen taxativ aufgezählten Leistungen ausschließlich nach dem 
Bestbieterprinzip zu vergeben. Die sozialen bzw besonderen Dienstleistungen finden sich 
hier nicht. Jedoch wurde in Abs 6 normiert, dass der öffentliche Auftraggeber 
qualitätsbezogene Aspekte im Sinne des § 20 festzulegen hat. Diese Aspekte können jedoch 
nicht nur als Zuschlagskriterien normiert werden, sondern auch als Eignungskriterien oder 
als Bedingungen für die Auftragsausführung. 

Wir fordern daher eine Formulierung in Abs 6, wonach einerseits das Bestbieterprinzip und 
andererseits die Beachtung der qualitätsbezogenen Aspekte zwingend festgelegt werden. 
Alternativ könnte Abs 6 in der aktuellen Fassung belassen werden und in Abs 5 eine Ziffer 7 
mit den unmittelbar personenbezogenen besonderen Dienstleistungen im Gesundheits- und 
Sozialbereich gemäß Anhang XVI eingeführt werden. Sollte der Gesetzgeber die Meinung 
vertreten, dass für die Vergabe sozialer Dienstleistungen ohnehin das Bestbieterprinzip 
zwingend zur Anwendung kommt, sollte dies zumindest in den Erläuterungen klargestellt 
werden.  
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Formulierungsvorschlag: 

Zu § 91 Abs 6: 

Bei der Vergabe folgender Leistungen hat der öffentliche Auftraggeber qualitätsbezogene 
Aspekte im Sinne des § 20 bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der 
technischen Spezifikationen, der Eignungskriterien oder der Zuschlagskriterien oder bei der 
Festlegung der Bedingungen für die Ausführung des Auftrages festzulegen und den Zuschlag 
dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot zu erteilen: 

1. bei unmittelbar personenbezogenen besonderen Dienstleistungen im Gesundheits- und 
Sozialbereich gemäß Anhang XVI, oder 

[…] 

 

Alternativ: 

Zu § 91 Abs 5: 

Der Zuschlag ist bei der Vergabe folgender Leistungen dem technisch und wirtschaftlich 
günstigsten Angebot zu erteilen: 

[Z 1 bis 6] 

7. unmittelbar personenbezogenen besonderen Dienstleistungen im Gesundheits- und 
Sozialbereich gemäß Anhang XVI 

 

Zu § 23 – Vorbehaltene Aufträge zugunsten sozialer und beruflicher Integration: 

Wir begrüßen die Übernahme und damit die Erweiterung des Anwendungsbereiches dieser 
Bestimmung im Sinne der Richtlinie. 

In Bezug auf diese Regelung besteht die Sorge, dass der Anwendungsbereich zu unklar 
formuliert ist. Daher wird vorgeschlagen den Inhalt des Erwägungsgrundes 36 der EU-RL in 
die Erläuterungen zum BVergG 2017 zu übernehmen. 

Die Erfahrungen zeigen, dass die Bestimmung des § 21 BVergG 2006 („geschützte 
Werkstättenregelung“) bisher von den AuftraggeberInnen nicht sehr häufig angewandt 
wurde. Daher sind unbedingt Maßnahmen erforderlich, damit die von dieser Bestimmung 
gewährte Möglichkeit von den AuftraggeberInnen genutzt wird! 

 

Zu § 107 – Barrierefreiheit: 

Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine äußerst wichtige Bestimmung auch für die 
Vergabe sozialer Dienstleistungen, daher plädieren wir dafür, § 107 auch in die Aufzählung 
der anwendbaren Bestimmungen für besondere Dienstleistungen des § 151 Abs 1 
aufzunehmen. 

 

Zu § 107 Abs 2: 

Die Ausnahmebestimmung des Abs 2 ist kritisch zu betrachten, da hier einige 
Auslegungsfragen aufgeworfen werden. Einerseits wäre in den Erläuterungen zu definieren, 
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wann „ordnungsgemäß begründete Fälle“ vorliegen, um von der Barrierefreiheit abzusehen. 
Andererseits ist nicht festgelegt, wann die geschätzten zusätzlichen Kosten aufgrund der 
Berücksichtigung der Barrierefreiheit unverhältnismäßig sind. Und wer beurteilt dies?  

Ebenso unklar ist der Ausnahmetatbestand der Z 1. Die Formulierung, dass eine 
Notwendigkeit der Nutzung der Leistung nicht zu erwarten ist, widerspricht unserer Ansicht 
nach der UN-BRK, wonach grundsätzlich die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen normiert ist, dabei ist die Barrierefreiheit eine Voraussetzung. Aus unserer 
Sicht würde eine Formulierung, wonach „keine Nutzung der Leistung durch Menschen mit 
Behinderung zu erwarten ist“ die Zielsetzung besser abbilden.  

Darüber hinaus soll in den Erläuterungen klar gestellt werden, dass die Erwartung der 
Nichtnutzung seitens der Auftraggeber nachvollziehbar darzustellen ist. 

 

Zu § 9 Abs 1 Z 16 – Dienstleistungen Rettung 

Gemäß § 9 Abs 1 Z 16 sind Dienstleistungen im Bereich Katastrophenschutz, Zivilschutz etc 
mit Ausnahme des Einsatzes von Krankenwagen zur Patientenbeförderung vom 
Anwendungsbereich des BVergG ausgenommen. Allerdings fehlt eine genaue Definition 
dieses Ausnahmetatbestandes. Eine verständliche und klare Darlegung des Begriffes ist 
unumgänglich und für die Aufrechterhaltung der Versorgung im Rettungsbereich und bei 
Katastrophenfällen unerlässlich. Hier sehen wir ein Beispiel dafür, wie über das Vergaberecht 
jahrzehntelang aufgebaute und bewährte Strukturen gefährdet werden könnten. 

Für nähere Ausführungen verweisen wir auf die Stellungnahmen der österreichischen 
Einsatzorganisationen (Rotes Kreuz, Johanniter, Arbeitersamariterbund etc). 

 

 

Die VertreterInnen des sozialen Dienstleistungssektors bedanken sich für die Möglichkeit 
eine Stellungnahme abzugeben, ersuchen obige Argumente zu berücksichtigen und in den 
weiteren Gesetzwerdungsprozess eingebunden zu werden! 
 

 

 

Die VertreterInnen des sozialen Dienstleistungssektors 

 

arbeit plus BAG dabei austria Sozialwirtschaft Österreich ÖAR 

 

 

Kontakt: 

Sozialwirtschaft Österreich 

Mag.a Yvonne Hochsteiner, LL.M. 

+43 (1) 353 44 80 – 30 

yvonne.hochsteiner@swoe.at 

27/SN-292/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 9 von 9

www.parlament.gv.at




